
Ausgewählte Prinzipien des 
Gebührenrechts

- Äquivalenzprinzip
- Zweckgebundenheit
- Gleichbehandlungsgebot



Äquivalenzprinzip

• Gebührenrechtliche Ausgestaltung des 
Verhältnismässigkeitsprinzips 

• Abgabe = objektiver Wert der Leistung
• Wert der Leistung = Nutzen oder 

Kostenaufwand 



Zweckgebundenheit

• Gebühr soll Aufwand decken, der dem 
Gemeinwesen durch die Bereitstellung der 
Einrichtung erwächst



Hängiges Beschwerdeverfahren

• Beschluss des Stadtrates vom 
8.November 2007 betreffend Teilrevision 
Gebührenreglement
– Teils fakultatives Referendum
– Teils freiwillige Vorlage zur Volksabstimmung  



Hängiges Beschwerdeverfahren

• 14. Dezember 2007 
Gemeindebeschwerde bei 
Regierungsstatthalteramt

• Trotz aufschiebender Wirkung wird 
Abstimmung vorbereitet

• 22. April 2008: Antrag vorsorgliche 
Massnahmen



Hängiges Beschwerdeverfahren

• 5. Mai 2008: Verfügung des 
Regierungsstatthalteramtes
– Verfahren wird bis zum Vorliegen des 

Ergebnisses der Volksabstimmung sistiert
– auf Antrag zum Erlass vorsorglicher 

Massnahmen wird nicht eingetreten
• Weiteres Vorgehen: Prüfung einer 

Beschwerde an Regierungsrat



Hängiges Beschwerdeverfahren

• April 2008: Gemeinderat setzt 
Volksabstimmung auf den 1. Juni 2008 an
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